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Business Metropole Ruhr GmbH
Essen

INHALTSVERZEICHNIS

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2024

2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

3. Anhang für das Geschäftsjahr 2024

4. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen
in Höhe von + / - einer Einheit (TEUR, EUR, % usw.) auftreten.

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und
personenbezogenen Hauptwörtern das generische Maskulinum verwendet. Die gewählte
Schreibweise bezieht sich jedoch immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse

Personen.
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Business Metropole Ruhr GmbH
Essen

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Business Metropole Ruhr GmbH, Essen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Business Metropole Ruhr GmbH, Essen, – bestehend
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus
haben wir den Lagebericht der Business Metropole Ruhr GmbH, Essen, für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Ge-

sellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit

dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-
sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Business Metropole Ruhr GmbH
Essen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Mani-
pulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen.
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie da-
für verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtümern ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
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Business Metropole Ruhr GmbH
Essen

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-
ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss- prüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im

Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlan-
gen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko,
dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt
wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können.

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen
Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die be-
deutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-
cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-
gaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr
fortführen kann.

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft
vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-
entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
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Business Metropole Ruhr GmbH, Essen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte 4.275,00 9.290,50

4.275,00 9.290,50

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 80.646,50 82.342,50

80.646,50 82.342,50

III. Finanzanlagen

Beteiligungen 10.031,96 10.031,96

10.031,96 10.031,96

94.953,46 101.664,96

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 109.418,09 174.969,50

2. Sonstige Vermögensgegenstände 22.214,00 84.177,24

131.632,09 259.146,74

II. Kassenbestand und Guthaben bei
Kreditinstituten 945.757,28 776.960,90

1.077.389,37 1.036.107,64

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 182.163,21 80.877,43

1.354.506,04 1.218.650,03

Anlage 1 | 1



Business Metropole Ruhr GmbH, Essen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

P A S S I V A

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital 125.000,00 125.000,00

II. Kapitalrücklage 5.089.781,77 5.002.203,70

III. Jahresfehlbetrag -4.505.278,24 -4.878.421,93

709.503,53 248.781,77

B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen 2.596,60 0,00

2. Sonstige Rückstellungen 261.490,31 480.986,69

264.086,91 480.986,69

C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 240.825,30 221.190,93
2. Sonstige Verbindlichkeiten 134.940,35 149.924,53

- davon aus Steuern: EUR 132.213,06
(Vorjahr: EUR 139.796,21)

375.765,65 371.115,46

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 5.149,95 117.766,11

1.354.506,04 1.218.650,03

Anlage 1 | 2





Business Metropole Ruhr GmbH, Essen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

2024 2023
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 1.982.065,04 1.677.746,71

2. Sonstige betriebliche Erträge 785.977,73 818.800,32

3. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene
Leistungen 3.045.258,87 3.066.009,83

3.045.258,87 3.066.009,83

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 2.617.331,99 2.667.070,98

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für
Unterstützung 593.749,06 513.347,13
- davon für Altersversorgung: 

EUR 108.165,49 (Vorjahr:
EUR 85.324,57)

3.211.081,05 3.180.418,11

5. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und
Sachanlagen 72.398,46 79.328,18

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 823.140,72 928.823,41

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.826,26 0,00

8. Abschreibungen auf Finanzanlagen 121.116,00 121.116,00

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.147,17 -726,57

10. Ergebnis nach Steuern -4.505.273,24 -4.878.421,93

11. Sonstige Steuern 5,00 0,00

12. Jahresfehlbetrag -4.505.278,24 -4.878.421,93

Anlage 2 | 1
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Business Metropole Ruhr GmbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2024

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Business Metropole Ruhr GmbH hat ihren Sitz in Essen und ist im Handelsregister des 

Amtsgerichts Essen, Abteilung B, unter der Nummer 14140 eingetragen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres wurden die Vorschriften des 

Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes

(BilRUG) über die Gliederung und den Ausweis der Posten der Bilanz, der Gewinn- und 

Verlustrechnung und des Anhangs sowie die Vorschriften des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 I HGB. Auf den Ab-

schluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 wurden unverändert 

entsprechend des Gesellschaftsvertrages die Rechnungslegungsvorschriften des Handelsge-

setzbuches für große Kapitalgesellschaften und die ergänzenden Vorschriften des GmbH-Ge-

setzes angewendet. 

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich entsprechend den 

Gliederungsvorschriften der §§ 266, 275 HGB erstellt.

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden auf der Grundlage der An-

schaffungskosten bewertet. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB.
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Der leistungsbedingte Werteverzehr wird grundsätzlich durch planmäßige lineare Abschrei-

bungen erfasst, die auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern bemessen 

werden.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert.

Im Geschäftsjahr 2024 angeschaffte selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände mit An-

schaffungskosten bis zu € 800 wurden analog § 6 Abs. 2 EStG sofort abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalbetrag bilanziert.

Die Zahlungen, die Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Abschlussstichtag 

darstellen, sind im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt.

Passiva

Die Posten des Eigenkapitals sind zu Nennwerten angesetzt.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt 

gewordenen ungewissen Schulden und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag

passiviert.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erhaltene Vorauszahlungen für künftige Zeiträume sind im passiven Rechnungsabgrenzungs-

posten abgegrenzt.
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III. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Aktiva

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlagenspiegel (Seite 10 des

Anhangs) zu entnehmen.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben – wie auch im Vorjahr - eine 

Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Passiva

Das Stammkapital beträgt unverändert T€ 125. Es ist voll eingezahlt.

Der Kapitalrücklage wurde die in 2024 geleistete Einzahlung des Gesellschafters RVR in Höhe 

von T€ 4.966 zugeführt. Der Jahresfehlbetrag 2023 von T€ 4.878 wurde durch Entnahme aus 

der Kapitalrücklage ausgeglichen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Leistungsentgelte, Urlaubsansprüche, 

Überstundenguthaben, Personalkosten aufgrund Auflösungsvereinbarung, 

Archivierungskosten, Jahresabschluss und Steuerberatungskosten gebildet.

Alle Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind 

nicht besichert.
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IV. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUST-

RECHNUNG

Die Umsatzerlöse weisen folgende Zusammensetzung auf:

2024 2023

T€ T€

Messebeteiligung/ Veranstaltungen 1.789 1.493

ruhrAGIS / ruhrINVEST 98 111

GTR 94 74

Workshops 1 0

1.982 1.678

Die periodenfremden Aufwendungen betragen TEUR 57 und betreffen Anlagenabgänge 

(TEUR 9) und Einzelwertberichtigungen (TEUR 48).

Aufwendungen von außergewöhnlicher Bedeutung sind in den Personalaufwendungen für eine 

Abfindungsrückstellung enthalten (TEUR 115, Vorjahr TEUR 309).
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V. Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat

Thomas Eiskirch, Bochum (Vorsitzender des Aufsichtsrates bis 26.06.2024)

(Mitglied des Aufsichtsrates bis 26.06.2024)

Oberbürgermeister

Garrelt Duin, Essen (Mitglied des Aufsichtsrates ab 01.04.2024)

(Vorsitzender des Aufsichtsrates ab 27.06.2024)

Regionaldirektor des RVR

Roland Mitschke, Bochum 

(Stellvertretender Vorsitzender)

Prokurist in der Immobilienwirtschaft a. D.

Dimitrios Axourgos, Schwerte (seit 28.06.2024)

Bürgermeister

Kirsten Deggim, Herdecke (seit 27.09.2024)

Koordinatorin SIHK zu Hagen

Dr. Birgit Beisheim, Duisburg (bis 26.09.2024)

Unternehmerin

Karola Geiß-Netthöfel, Lünen (bis 30.03.2024)

Regionaldirektion Regionalverband Ruhr

Tomas Grohé, Gelsenkirchen

Rentner

Michael R. Hübner, Gladbeck

Diplom-Sozialwissenschaftler

Wilhelm Jasperneite, Unna

Geschäftsführer, Kreismitglied

Oliver Linsel, Mülheim an der Ruhr 
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Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Prof. Dr. Hans-Peter Noll, Herne

Vorstandsvorsitzender Stiftung Zollverein

Martina Schmück-Glock, Bochum

Dipl.-Sozialwissenschaftlerin, Ratsmitglied

Ulrike Wilmshöver, Essen

Dipl.-Geograph

Korinna Zeumer, Düsseldorf

Leiterin der Gruppe „Wirtschaftsförderung und Strukturpolitik“ im Ministerium für 
Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (Beratendes 
Mitglied)

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates betrugen im Kalenderjahr 2024 € 4.060
und gliedern sich wie folgt auf:

€

Thomas Eiskirch 280
Roland Mitschke 420
Dr. Birgit Beisheim 280
Tomas Grohé 280
Michael R. Hübner 420
Wilhelm Jasperneite 280
Oliver Linsel 280
Prof. Dr. Hans-Peter Noll 420
Martina Schmück-Glock 420
Ulrike Wilmshöver 420
Garrelt Duin 280
Kirsten Deggim 140
Dimitrios Axourgos 140



Anlage 3
Seite 7

 

Geschäftsführer:

Herr Jörg Kemna, Essen, Vorsitzender der Geschäftsführung

Herr Markus Schlüter, Herne, Bereichsleiter Wirtschaftsführung beim Regionalverband Ruhr, 
nebenberuflich

Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Geschäftsführer betragen 
T€ 153. Die Gesamtbezüge gliedern sich wie folgt auf:

Festgehalt

€

geldwerte Vorteile

€

Gesamt

€

Herr Jörg Kemna (hauptamtlich) 142.158,24 3.889,12 146.047,36

Markus Schlüter 6.456,00 0,00 6.456,00

148.614,24 3.889,12 152.503,36

Für ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung betrugen die Bezüge TEUR 331, von denen 

TEUR 309 als Rückstellung bereits im Vorjahr aufwandswirksam erfasst wurden.

Erklärung gemäß Public Corporate-Governance-Kodex für den RVR

Die BMR hat in 2024 mit der Feststellung des Vorjahresabschlusses eine 

Entsprechenserklärung für 2023 abgegeben und beabsichtigt diese für 2024 mit der Feststellung 

des Jahresabschlusses in 2025 abzugeben.

Abschlussprüferhonorar:

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt T€ 19

und betrifft mit T€ 15 Abschlussprüfungsleistungen sowie mit T€ 4 andere Bestätigungs-

leistungen
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Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Abs. 3a HGB, die für die Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage der Gesellschaft für Bedeutung sind, bestehen zum Bilanzstichtag aus einem 

kurzfristig nicht kündbaren Mietvertrag und setzt sich wie folgt zusammen:

T€

fällig 2025 618

Mitarbeiter:

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 37 (Vorjahr 35) Arbeitnehmer (exklusive 

Geschäftsführung) beschäftigt. Es handelt sich um 34 Angestellte, eine duale Studentin, eine

studentische Hilfskraft sowie 1 Auszubildende.

Anteilsbesitz:

Name und Sitz Eigenkapital in € Anteil

in %

Jahresergebnis

in €

ecce – european centre for creative 

economy GmbH, Dortmund *) 25.000,00 20,0 0,00

WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur 

Strukturverbesserung mbH, Herten*) 429.198,95 0,833 -658.504,12

Ruhr:HUB GmbH, Essen *) 919.983,33 4,75 -87.360,45

*) Werte für das Geschäftsjahr 2023







Business Metropole Ruhr GmbH, Essen

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2024

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN NETTOBUCHWERTE

1. Jan. 2024 Zugänge Abgänge 31. Dez. 2024 1. Jan. 2024 Zugänge Abgänge 31. Dez. 2024 31. Dez. 2024 31. Dez. 2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 35.452,37 0,00 0,00 35.452,37 26.161,87 5.015,50 0,00 31.177,37 4.275,00 9.290,50

II. SACHANLAGEN

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 359.331,88 74.598,96 -70.414,94 363.515,90 276.989,38 67.382,96 -61.502,94 282.869,40 80.646,50 82.342,50

III. FINANZANLAGEN

Beteiligungen 365.655,96 121.116,00 0,00 486.771,96 355.624,00 121.116,00 0,00 476.740,00 10.031,96 10.031,96

760.440,21 195.714,96 -70.414,94 885.740,23 658.775,25 193.514,46 -61.502,94 790.786,77 94.953,46 101.664,96

 | Seite 10
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